
 

 

 

 

 

Elterninformation zum Präsenz- und Distanzunterricht  

 

Rechtliche Grundlagen 

 Für das Schuljahr 2020/21 werden die rechtlichen Grundlagen durch die 

„Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung gemäß § 52 SchulG“ ergänzt. 

 Neben dem Präsenzunterricht wird dort der Distanzunterricht rechtlich 

verankert. Beide Unterrichtsformen sind gleichwertig! 

 Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind am Distanzunterricht teilnimmt (§6 

Absatz 1). 

 Der Begriff „Homeschooling“ wird durch den Begriff „Distanzunterricht“ ersetzt. 

 Beim Distanzunterricht handelt es sich um von der Schule veranlasstes und 

von den Lehrkräften begleitetes Lernen auf der Grundlage der geltenden 

Unterrichtsvorgaben. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind im gleichen Maße wie beim 

Präsenzunterricht zur Teilnahme verpflichtet. 

 Die Leistungen im Distanzunterricht werden ebenso bewertet wie die im 

Präsenzunterricht. 

 Der Einsatz im Präsenz- und Distanzunterricht ist hinsichtlich des 

Stundendeputats gleichwertig! 

 Alle Schülerinnen und Schüler müssen außerhalb der Schule für den 

Distanzunterricht erreichbar sein (bitte aktualisieren Sie immer ihre 

Adresse / Telefonnummer) 

 Die Kommunikation läuft im Distanzunterricht 

- über Telefon, 

- über unsere Homepage, 

- über KIKSchat. 
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